
 

.................... Änderung 

des Flächennutzungsplans für die Freie und Hansestadt Hamburg 

- Wohnen südlich Papenreye in Groß Borstel - 

 

Vom ............................. 

 

 

(1)  Der Flächennutzungsplan für die Freie und Hansestadt Hamburg in der Fassung der 

Neubekanntmachung vom 22. Oktober 1997 (HmbGVBl. S. 485) wird geändert. Der 

Geltungsbereich wird im Norden durch Gewerbeflächen südliche der Papenreye, nach 

Osten durch die Stavenhagenstraße, nach Süden durch den Niendorfer Weg und nach 

Westen durch den Grünzug entlang der Tarpenbek begrenzt. Der Änderungsbereich 

befindet sich im Stadtteil Groß Borstel (F01/18 - Bezirk Hamburg Nord, Ortsteil 406). 

 

(2) Das maßgebliche Stück der Änderung des Flächennutzungsplans und die ihm 

beigegebene Begründung sowie die zusammenfassende Erklärung gemäß § 6a Absatz 

1 des Baugesetzbuchs in der Fassung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3635), 

werden beim Staatsarchiv zur kostenfreien Einsicht niedergelegt. 

 

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen: 

1. Ein Abdruck des Plans und die Begründung sowie die zusammenfassende 

Erklärung können beim örtlich zuständigen Bezirksamt während der Dienststunden 

kostenfrei eingesehen werden. Soweit zusätzliche Abdrucke beim Bezirksamt 

vorhanden sind, werden sie kostenfrei zur Verfügung gestellt. 

 

2. Unbeachtlich werden 

  a) eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 des Baugesetzbuchs 

beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 

Formvorschriften, 
 

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Baugesetzbuchs 

beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 

Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und  
 

c) nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Mängel des 

Abwägungsvorgangs, 
 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung der Änderung des 

Flächennutzungsplans schriftlich gegenüber der für die Erarbeitung des 

Flächennutzungsplans zuständigen Behörde unter Darlegung des die Verletzung 

begründenden Sachverhaltes geltend gemacht worden sind. 


